
 

 

 

 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 

Gemeinde Weißbach öffentlich 03.09.2025 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Gemeinderat 23.09.2025 2 

 

Betreff: 

Baugesuch: Aufstellen eines Containers als Vesperraum für den Gemeindebauhof auf dem 

Betriebsgelände Flst.-Nr. 180/3, Niedernhaller Straße 8, Gemarkung Weißbach 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Folgenden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans und der Örtlichen Bau-

vorschriften „Körbwiesen“ wird das Einvernehmen erteilt: 

- Lage teilweise außerhalb der Baugrenze; 

- Flachdach anstatt Satteldach mit 20° bis 30° Neigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 23.09.2025 TOP: 2 ö 

 
Einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl 

ja 

Anzahl  

nein 

Anzahl 

Enthaltungen 

Lt. Be-

schluss-

vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

(Rückseite) 

       

 

Sitzungsvorlage Nr. 2025/35 

Aktenzeichen: 632.21; 632.6 

Sachbearbeiter: Weidner, Jasmin 



Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja X Nein 

 

 

1  2  3  4  

 

Gesamtkosten der Maß-

nahmen (Beschaffungs- / 

Herstellungskosten) 

Kosten laufendes 

Haushaltsjahr 

jährliche Folgekosten / 

-lasten 

Finanzierung Eigenan-

teil (Eigen- u. Fremd-

mittel) 

Objektbezogene 

Einnahmen (Zu-

schüsse / Beiträge) 

EUR EUR                        EUR EUR EUR 

     

 

Veranschlagung 

 
      im Ergebnis- 

      haushalt 

       im Finanz- 

       haushalt 
  Produktkonto 

 2025  2025  Nein  Ja, mit EUR   
 

 

 

 
Problembeschreibung / Begründung: 

 

Die Gemeinde Weißbach plant auf ihrem Bauhof-Betriebsgelände auf dem Grundstück Flur-

stück 180/3 in der Niedernhaller Straße 8 in Weißbach eine Duo-Containeranlage zu errich-

ten. Diese soll als Vesperraum für die Bauhofmitarbeiter dienen. Der bisherige Vesperraum 

im Untergeschoss des bestehenden Betriebsgebäudes Niedernhaller Straße 8 kann vom Bau-

hofs dann anderweitig genutzt werden. 

Das genaue Aussehen des Vorhabens ist aus den Anlagen zu ersehen, die dieser Sitzungsvor-

lage beigefügt sind. 

 

Das Vorhaben soll im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. 

 

Bauplanungsrechtlich befindet sich das Bauvorhaben im Geltungsbereich des qualifizierten 

Bebauungsplans „Körbwiesen“. Es entspricht in zwei Punkten nicht dessen Festsetzungen:  

Erstens überschreitet die nordwestliche Ecke der Containeranlage die im Bebauungsplan 

festgesetzte Baugrenze um rund 11,02 m² (Länge 6,06 m, mittlere Tiefe 1,82 m).  

Zweitens soll die Containeranlage ein Flachdach erhalten, während die Örtlichen Bauvor-

schriften als Dachform Satteldächer mit einer Neigung zwischen 20° und 30° vorgeben.  

 

Aus Sicht der Verwaltung ist hierzu Folgendes zu sagen: 

Die Baugrenze ist bereits mit den beiden Salzsilos und der Garage überschritten worden. 

Nachbarliche Belange werden durch die Überschreitung nicht betroffen. Deshalb kann ihr 

das Einvernehmen erteilt werden. 

Ein Flachdach weisen auch schon das auf dem Baugrundstück stehende Bauhof- und Feuer-

wehrgebäude sowie die daneben stehende Garage auf. Folglich muss dem Flachdach der 

Containeranlage aus Gleichbehandlungsgründen ebenfalls das Einvernehmen erteilt werden. 

 

 

 
 

 


